Wer ist besonders gefährdet?
Liebe Leser*innen,
mit diesem Vorschlag möchten wir Sie dabei unterstützen, das Web-Based-Training als Sensibilisierung zu einem Thema durchzuführen, das uns alle betrifft. In der EKD und Diakonie Deutschland ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt ein wichtiges Querschnittsthema, welches aber oft auch mit Scham, Unsicherheit und Hilflosigkeit verbunden ist. Es fordert uns heraus und will aktiv bearbeitet werden, damit wir als Kirche den bestmöglichen Schutz bieten können.
Wir sind als Kirche insgesamt herausgefordert, eine Kultur zu schaffen, in der Achtsamkeit, die Wahrung von Grenzen und gegenseitiger Respekt selbstverständlich sind. Das beginnt mit Wissen, dem Reflektieren der eigenen Rolle und Macht und auch der Bereitschaft, Strukturen und Haltungen zu verändern.
Das Web-Based-Training: „Grundlagen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt“ alleine ersetzt keine Schulung im Sinne der Schulungsverpflichtung nach den Standards der EKD. Es ist als Einstieg im Rahmen der KAO-Anstellung entwickelt, bietet aber darüber hinaus gute Nutzungsmöglichkeiten, u.a. die Anregung, sich im KGR intensiver mit dem Thema zu befassen und einen Raum für offenen Austausch über dieses sensible Thema zu bieten.
Wenn Sie mit dem KGR das WBT in der vorgeschlagenen Weise durchführen, kommt Ihnen eine besondere Rolle zu. Es geht darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum dieses Thema uns alle angeht. Wir alle haben eine gemeinschaftliche Verantwortung für uns anvertraute Menschen und für den Umgang miteinander in unserer Kirche. Sollten Sie Sorge haben, dass Ihr Gremium mit dem Thema überfordert ist oder Sie in eine Verteidigungshaltung gedrängt werden, dann holen Sie sich Unterstützung bei den Multiplikator*innen des Netzwerkes „hinschauen-helfen-handeln“ in Ihrem Bezirk.
Wir empfehlen, dass sich der Kirchengemeinderat als Leitungsgremium bewusst macht, dass sie als Vorbild mindestens eine Basisschulung nach „hinschauen-helfen-handeln“ besuchen. Die Multiplikator*innen im Kirchenbezirk unterstützen Sie und setzen einen Rahmen, dass Sie sich der besonderen Verantwortung in Bezug auf das Schutzkonzept der Kirchengemeinde bewusst machen..
Mit diesem Vorschlag möchten wir Ihnen eine praktische Unterstützung bieten, bei der Sie Materialien mit Impulsen und Anregungen finden, die Ihnen helfen sollen, dass Sie mit Ihrem Kirchengemeinderat dieses Thema anzugehen.
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne in der Fachstelle bei Miriam Günderoth (miriam.guenderoth@elk-wue.de | Telefon: 0711/2149-605

Für Ihre Vorbereitung:Das Web-Based-Training muss über die Lernplattform https://digitales-lernen-kirche.de abgerufen werden. Das bedeutet, Sie benötigen für die Durchführung einen Internetzugang.
· Eine Person, am besten Sie muss sich mit ihrer eMailadresse und Klarnamen (das ist für die Teilnahmebestätigung notwendig) auf der Plattform Digitales-Lernen-Kirche registrieren.
· In der Regel ist es so, dass Sie mit einer elkw.de oder elk-wue.de Adresse über den Zentralen Login Zugang bekommen.
· Wenn Sie sich schon einmal registriert haben, müssen Sie das nicht noch einmal tun.
· Zum Kurs gelangen Sie anschließend über den Kurskatalog oder folgenden Direktlink:
https://digitales-lernen-kirche.de/course/view.php?id=377
· Um den Kurs freizuschalten, benötigen Sie den Einschreibeschlüssel. Dieser lautet: Kor-1614
· Nach Eingabe des Einschreibeschlüssels können Sie den Kurs starten
· Er ist mit Ton unterlegt, alternativ kann auch der Untertitel eingeschaltet werden
· Achten Sie darauf, dass Sie zu Beginn die Datenschutzhinweise entsprechend beantworten, damit die Filme gezeigt werden.

Benötigtes Material:
· Flyer Ansprechpersonen (beschreibbares PDF) [verlinken]
· Grafik des Handlungsplanes  [verlinken]
· Beamer, Internetzugang
· Für jede teilnehmende Person je eine rote, grüne und gelbe Karte
· Stifte, Flipchart oder Wand
· Ggf. Metaplankarten
· Ggf. Klebepunkte
· Ggf. die Einschätzfragen aus dem Anhang, siehe Ablauf
Eine TN-Bescheinigung können Sie den Teilnehmenden mittels der Vorlage ausstellen.
Setting:
· Wir empfehlen eine Gruppengröße von maximal 16 Personen. Diese Gruppengröße ermöglicht noch einen guten Austausch.
· Wenn es etwas Platz im Raum gibt, wäre das für die methodischen Elemente hilfreich.
· Reservieren Sie für die Schulung mindestens 180 Minuten (ohne Pausenzeiten)
Notwendige Planungszeit:
· Schauen Sie sich das Web-based-Training vor dem Einsatz mit der Gruppe selbst an, damit Sie ein Bild der Inhalte haben und wissen, wie das WBT aufgebaut ist.
· Machen Sie sich mit den Ansprechpersonen in Ihrem Bereich vertraut.
· Legen Sie für jede Person einen Stift und den Flyer bereit
· Halten Sie das Schutzkonzept des Kirchenbezirks bereit
· Wenn es in Ihrer Kirchengemeinde ein Schutzkonzept oder Teile eines Schutzkonzeptes gibt, dann wäre es gut, wenn Sie dieses Konzept den KGR-Mitgliedern schon im Vorhinein zur Verfügung stellen.
Wenn Sie das WBT schon einmal durchgeführt haben, können Sie bei der Nutzung mit der Gruppe direkt mit dem Begrüßungsvideo mit Landesbischof Gohl einsteigen.

Mögliche Worte zum Einstieg in das Seminar:
Warum treffen wir uns heute zum Thema „Umgang mit sexualisierter Gewalt in unserer Landeskirche“?
In Kirchengemeinden versammeln sich Menschen unterschiedlichen Alters. Die Gemeinschaft ist geprägt von persönlicher Bekanntschaft, Herzlichkeit und Vertrauen. Eltern überlassen ihre Kinder den Fachkräften in Kitas, Jugendliche vertrauen sich Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit an, wenn sie in Schule oder Elternhaus Probleme haben, Menschen in Krisen suchen Rat in der Seelsorge. Beziehungsarbeit ist ein Kernelement kirchlicher Handlungsfelder und ein wichtiger Faktor im Erwachsenwerden und Menschsein. Die sehr enge Beziehungsarbeit und die von Vertrauensverhältnissen geprägten Handlungsfelder und Funktionen in Kirche bergen hierbei Risiken, die mutmaßlichen Täter*innen Zugänge erleichtern und sexualisierte Gewalt ganz besonders begünstigen können.
Wenn sexualisierte Gewalt in Kirche aufgedeckt wird, wird es häufig als doppelter Verrat angesehen. Zum einen wegen der Tat an sich zum anderen, dass diese in einem vermeintlichen Schutzraum, der Kirche, stattgefunden hat.
Kirche steht in einer Verantwortung für Menschen. Daneben sind wir an Vereinbarungen gebunden, die uns als Kirche verpflichten, aktiv das Thema Schutzkonzepte zur Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt  und Aufarbeitung von diesen Gewalttaten anzugehen.
Der Umgang mit sexualisierter Gewalt kann kein Wahlthema sein, sondern ist – auch mit dem Gewaltschutzgesetz – in die Verantwortung aller gegeben worden. Sie sind Vertreterinnen und Vertreter von Leitungsgremien in den Kirchengemeinden vor Ort und damit verantwortlich im Umgang mit Vermutungen und Verdächtigungen.

Einstieg mit dem Video von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl.
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Kapitel: Begriffsbestimmungen
Erste Folie können Sie ggf. überspringen und direkt in den Einstieg wechseln
	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	Einstieg mit Beispielen
	Drucken Sie die Beispiele im Anhang aus und hängen Sie diese Im Raum auf.
Auf die Beispiele wird am Ende des Kapitels nochmals eingegangen
Im Folgenden wird auf das Thema eingegangen.
	Jede Person bekommt 5 rote Punkte, die sie auf die Beispiele kleben soll, welche sie als sexualisierte Gewalt bewerten würde.
Alternativ:
Plakate mit Ja/Nein an zwei gegenüberliegenden Seiten platzieren. Die Beispiele werden vorgelesen und die Personen können sich auf einer Linie zwischen Ja und Nein positionieren.
Jede*r bekommt je eine rote, eine gelbe und eine grüne Karte zur Abstimmung:
Grün = ja ist für mich sexualisierte Gewalt
Gelb = da bin ich mir nicht sicher, da müsste ich mehr wissen
Grün = nein das ist für mich keine sexualisierte Gewalt
Ggf. kann darüber in den Austausch gegangen werden.

	
	Animationen und folgende Folien anschauen
	1. Strafgesetzbuch mit Beispielen (Straftaten gegen Minderjährige sind auf der Folie, weitere Straftaten im Erwachsenenkontext können beim Klicken auf das „i“ gesehen werden.
2. Erweitertes Verständnis in EKD und Landeskirche: Sexualisierte Gewalt als Oberbegriff
3. Animation des „Graubereichs“ – also unterhalb der Strafbarkeitsgrenze
Grenzverletzungen als individuelles Empfinden bis übergriffiges Verhalten
4. Nicht jede Grenzverletzung ist sexualisierte Gewalt
5. Strafrechtlich relevante Taten
Anmerkung und Hintergrund:
Tatpersonen nutzen Grenzverletzungen, das kommt im Kapitel Tatpersonen zur Sprache.
Für die Prävention in unserer Landeskirche ist es wichtig, dass wir den Blick nicht nur auf die strafrechtlich relevanten Taten richten, sondern schon früher, nämlich dann, wenn es für Beteiligte unangenehm wird, reagieren.
	

	
	Reflexion
	Was ist unklar?
Die Beispiele vom Beginn des Kapitels werden in der nächsten Folie nochmals aufgerufen und erklärt. Dafür müssen die jeweiligen Buttons geklickt werden.
Das können Sie ergänzend sagen: 
Grundsätzlich gilt: Einschätzungen können unterschiedlich ausfallen – Grenzen sind individuell und daher werden Grenzverletzungen unterschiedlich empfunden. Die Verantwortung, dass Grenzen geachtet werden, liegt bei uns allen – hier beginnt die Kultur der Achtsamkeit und des Respektes. Es ist unsere Aufgabe, sensibel für die Bedürfnisse und Signale unserer Zielgruppen zu sein und Grenzen zu respektieren.
Niemand muss eine Situation allein einordnen oder tragen. Der Austausch im Team ist dabei wichtig. Dabei kann auch eine Ansprechperson oder eine Vertrauensperson hilfreich sein.
Ganz klar kann es bei der vorletzten Situation gesagt werden: das ist eine Straftat. Bei den anderen Situationen kommt es auf die Beteiligten und deren Empfinden an.
	

	
	
	
	Als weitere Vertiefung kann folgendes diskutiert werden:
· Gibt es bei uns Regeln für die einzelnen Arbeitsfelder, wie ein gutes Nähe-Distanzverhältnis gelebt werden kann?
· Wie wollen wir im Kirchengemeinderat miteinander umgehen?

	
	Zusammenfassung
	Blick auf das Schutzkonzept unserer Kirchengemeinde:
· Gibt es in unserer Kirchengemeinde schon einen Verhaltenskodex für verschiedene Bereiche?
· Für welche Bereiche in unserer Kirchengemeinde müssten wir nach angemessenen Regeln schauen und einen Verhaltenskodex entwickeln?
	Schauen Sie sich, wenn vorhanden, das Schutzkonzept an dieser Stelle an.
Wenn Sie noch kein Schutzkonzept haben, diskutieren Sie darüber, welche Bereiche besonders bedacht werden müssen in Bezug auf einen Verhaltenskodex.



Exkurs: Hilfreiches für das Schutzkonzept vor Ort
Ein zentraler Maßstab für alle Situationen mit Teilnehmenden ist das Prinzip von Choice, Voice und Exit. Diese drei Begriffe stehen für eine Haltung, die Teilnehmende in ihrer Selbstbestimmung stärkt und Räume schafft, in denen sie sich sicher und respektiert fühlen können.
Choice heißt: Teilnehmende sollen in der Lage sein, frei Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört, dass sie ihre Rechte kennen – und dass sie verstehen, dass sie nicht in einer Situation bleiben müssen, die sich für sie nicht gut oder sicher anfühlt. Die betroffene Person muss immer die Möglichkeit haben zu wählen, ob sie sich in einer bestimmten Situation befinden will oder nicht.
Voice bedeutet: Jede*r hat das Recht, die eigene Stimme zu erheben – Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Kritik und Veränderungsvorschläge sollen geäußert werden können, ohne dass daraus negative Konsequenzen entstehen. Es braucht Räume, in denen diese Stimme gehört und ernst genommen wird.
Exit bedeutet: Es muss immer die Möglichkeit geben, eine Situation zu verlassen. Auch das ist Teil echter Entscheidungsfreiheit. Nur wenn klar ist, dass ein Rückzug möglich und erlaubt ist, kann eine Situation als sicher und freiwillig erlebt werden.
Diese drei Prinzipien helfen uns, eine Kultur zu gestalten, in der Teilnehmende wirklich ernst genommen werden – in ihrer Stimme, ihrer Entscheidungskraft und ihrem Bedürfnis nach Schutz.


Kapitel: Betroffene Personen
Die erste Folie können Sie ggf. weglassen, müssen dann aber darauf hinweisen, dass in diesem Kapitel eine Betroffene zu Wort kommen wird.
	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	
	1. Einschätzfrage in der Gruppe: Wie haben sich die Fallzahlen entwickelt?
2. Grafik mit Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (Hellfeld)
Beispiel in der Grafik zeigt die Entwicklung im Bereich der Minderjährigen. Im Bereich der Schutzbefohlenen oder im Erwachsenenbereich könnten auch entsprechende Zahlen hinzugezogen werden. Diese sind immer etwas schwerer zu bekommen.
3. Dunkelfeld
Großes Ausmaß, je nach Studie gibt es Varianten. Das Dunkelfeld beschreibt alle Taten, die nicht angezeigt wurden. Die Gründe für ein Nichtanzeigen ist vielfältig
	Einschätzungsfrage kann mittels Handzeichen/Karten in der Gruppe abgefragt werden.




Exkurs: Zur Vertiefung – oder weil man es vielleicht auch in den Nachrichten gesehen hat:
Am 10. Februar haben das Bundesfrauenministerium und das Bundesinnenministerium die in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt (BKA) durchgeführte Dunkelfeld-Studie "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag (LeSuBiA)" vorgestellt. Ein zentrales Ergebnis der Studie: Ein Großteil von Gewalterfahrungen in Deutschland wird nicht angezeigt. Die Anzeigequoten sind unabhängig von der Form der verübten Gewalt durchgehend niedrig; sie liegen bei den meisten Gewaltformen unter zehn Prozent. Innerhalb von (Ex-)Partnerschaften liegen die Anzeigequoten psychischer und körperlicher Gewalt sogar unter als fünf Prozent. Dabei sind Frauen meist häufiger und stärker von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen als Männer, insbesondere bei sexuellen Übergriffen, sexueller Belästigung und Stalking. (Aus der Pressemittelung des BMBFSFJ: Neue Dunkelfeldstudie zu Gewalterfahrungen veröffentlicht - BMBFSFJ)
Die nächsten Folien bis zum Film mit der Betroffen können Sie auch analog mit der Gruppe gestalten. Dafür benötigen Sie nicht unbedingt das WBT, sondern können die Fragen im Gespräch gemeinsam reflektieren.
Dafür können Sie das Material im Anhang nutzen.
	
	Frage zur Einschätzung
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Methode

	
	Wer ist besonders gefährdet?
	Auflösung:
· Kinder und Jugendliche, die durch Gewaltformen vorbelastet sind oder sexualisierte Gewalt erlebt haben
· Menschen, die in persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen stehen.
· Menschen mit Behinderung, Assistenz- und Pflegebedarf.
· Mädchen und Frauen
	Drucken Sie die Aussagen im Anhang aus und lassen Sie die Gruppe mit Punkten bewerten.
Alternativ können Sie auch fragen, bei welchen Personengruppen weniger Gefährdung gesehen wird. (Wichtig ist hier: prinzipiell kann jede Person von sexualisierter Gewalt betroffen sein, es gibt aber Personengruppen, die ein höheres Risiko haben, bzw. häufiger betroffen sind)

	
	Wo kommt sexualisierte Gewalt besonders häufig vor?
	Die Grafiken mit Ortsbezeichnung finden Sie im Anhang
	Hier können Sie wieder eine Kartenabstimmung mit den farbigen Karten machen:
· Rote Karte = nein
· grüne Karte= ja

	
	Transfer in die Kirchengemeinde
	
	Welche besonders verletzlichen Personengruppen haben wir in unserer Kirchengemeinde?
Welche Gruppe hat eine besondere Abhängigkeit?


An dieser Stelle können Sie wieder ins WBT an der Stelle mit dem Film der betroffenen jungen Frau einsteigen. Es empfiehlt sich, in diesen Film einzuführen.
Das könnten Sie mit folgenden Worten:
Im folgenden Film berichtet eine junge Frau über ihre Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt, die sie in der Jugendarbeit in einer Kirchengemeinde erlebt hat. Es ist ein Film von einer wahren Geschichte, die auch an anderen Orten innerhalb unserer Landeskirche so oder auch ähnlich stattgefunden hat. Das Vorgehen und auch die Merkmale, die die junge Frau anspricht, werden auch von anderen betroffenen Personen berichtet. Die Stimme und auch die Person wurden zum Schutz verändert.
Die Betroffene richtet sich am Ende des Films direkt an die Verantwortlichen in Kirche. Sie spricht uns in unserer Verantwortung an. Der Film dauert knapp vier Minuten. Wenn Sie sich den Film nicht anschauen möchten, nutzen Sie die Zeit, vor die Türe zu gehen und Luft zu holen. Wir machen nach dem Film eine kurze Pause, nach der wir uns dann darüber austauschen.

	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	Film der betroffenen Person
	
	

	
	Wichtige Signale
	Mit der Folie können Sie nochmals den Film auf einer Meta-Ebene reflektieren. Hinter den „i“ befinden sich immer noch Erklärungen.
	

	
	Reflexion
	Nutzen Sie die Fragestellungen der Reflexion für einen Austausch in Kleingruppen von 2 Personen.
	· Welche Gedanken kommen mir nach dem Film mit der Betroffenen?
· Verändert sich mein Blick auf das Thema durch die Erzählung der Betroffenen?
· Welche Verantwortung trage ich als Kirchengemeinderat?
· Welchen Wunsch der Betroffenen können wir als Kirchengemeinderat in unserer Kirchengemeinde umsetzen?




Kapitel: Tatpersonen und Strategien
Das nächste Kapitel dient dem Verstehen, wie sexualisierte Gewalt „passieren“ kann. Das Wissen um Täterstrategien dient dem Bewusstsein, dass Sensibilisierung und Schutzkonzepte ein wichtiger Baustein für unsere Arbeit in Kirchengemeinden sind.
	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	Was denken Sie, wie viel Prozent der Täter*innen sind männlich bzw. weiblich?
	
	Sie können diese Frage in die Runde stellen und dann den Regler in die entsprechende Position bringen.

	
	Tatpersonen
	Es gibt nicht DEN Täter oder DIE Täterin
	

	
	Video zu Strategien, gilt auch für Taten im erwachsenen Bereich
	Schauen Sie das Video zu den Strategien an. Auch wenn im Video von Kindern gesprochen wird, sind die Strategien in allen Bereichen ähnlich.
Im Anschluss an das Video gibt es einen Hinweis auf Unterstützungsangebote für tatgeneigte oder tatausübende Personen. Diese Info ist auch für KGR wichtig, um sie ggf. weitergeben zu können.
	

	
	Zusammenfassung
	An dieser Stelle ist es manchmal wichtig, sich über die Gefühle zu unterhalten.
Für viele Menschen ist es nicht vorstellbar, dass in der Kirche Tatpersonen so strategisch vorgehen und im Grunde auch die anderen Kirchengemeindemitglieder täuschen. Das ist im Interventionsfall immer wieder sichtbar. Zur Erklärung kann auch das Modell von David Finkelhor hilfreich sein, siehe Exkurs.
	Austausch über die Zusammenfassung:



Exkurs:[footnoteRef:1] [1:  Teile des Exkurses zu David Finkelhor wurden der Arbeitshilfe zur Sensibilisierung Nähe und Distanz der Fachstelle Aktiv gegen Missbrauch der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern entnommen. https://aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de/wp-content/uploads/2025/08/Arbeitshilfe-Sensibilisierung_2025.pdf ] 

David Finkelhor, ein US-Amerikanischer Forscher hat bereits in den 1980er Jahren ein Modell entwickelt, welches die Wichtigkeit von Sensibilisierung deutlich macht. Er hat untersucht, was passieren muss, damit es zu sexuellem Missbrauch kommen kann. In seinem Modell macht er deutlich, dass es nicht ausreicht, wenn ein Mensch die Motivation hat, sexualisierte Gewalt auszuüben. Zwischen der Motivation und der Tat liegen einige Hürden, die die tatausübende Person erst überwinden muss. Dieses Wissen ist für die Entwicklung von Schutzkonzepten sehr wichtig, denn Schutzkonzepte sollen die Hürden erhöhen, damit es möglichst nicht zu einer Tat kommt. Die Motivation zur Tat kann ein Schutzkonzept nicht verhindern, denn diese liegt in der Tatperson selbst. Aber die anderen Hürden können mit gelebten Schutzkonzepten möglichst hoch gesetzt werden.
Damit eine Tat geschehen kann, müssen laut Finkelhor vier Hürden genommen werden:
· Motivation zur Tat
Liegt in der Person begründet, z.B. durch eine sexuelle Präferenzstörung in Form von Pädophilie
· Innere Hemmungen
Tatausübende müssen sich selbst davon überzeugen, dass ihr Verhalten „nicht schlimm“ ist. Die Tatideen werden im Innern verharmlost oder gerechtfertigt. Im Kontakt mit anderen Tatausübenden kann diese Neutralisierung von Hemmungen verstärkt werden. Mit gelebten Schutzkonzepten, die das Thema Nähe-Distanz und Grenzverletzungen immer wieder thematisieren, kann die Hemmschwelle erhöht werden. Eine klare Haltung im Team zu Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt ist eine Präventionsmaßnahme, die genau auch hier ansetzt.
· Äußere Widerstände
Tatausübende sind auf Gelegenheiten angewiesen und auf das Vertrauen von nahen Personen potenzieller Opfer. Gleichzeitig manipulieren sie die Wahrnehmung von Vertrauenspersonen und Leitung, damit ihnen nichts Negatives zugetraut wird oder umgehen diese. Das Bild eines idealen Teamers oder eine*r Mitarbeiter*in wird ausgenutzt, um keinen Verdacht auszulösen. Ein Schutzkonzept, welches kommuniziert wird und selbstverständlicher Teil der kirchlichen Arbeit ist, setzt ein Signal: Hier wird genau hingeschaut.
· Widerstände bei Betroffenen
Tatausübende suchen sich gezielt potenzielle Opfer aus, oft Kinder, Jugendliche oder verletzliche Erwachsene, die sich nicht sofort wehren oder Hilfe holen. Eine Vertrauensbeziehung wird nach und nach manipuliert und Schritt für Schritt werden Grenzen verschoben, bis Übergriffe für Betroffene „normal“ erscheinen. Dabei werden Betroffene emotional eingebunden und desensibilisiert. Oft fühlen sie sich mitschuldig, obwohl sie keine Verantwortung für die Taten tragen. Mit Schutzkonzepten stärken wir alle Beteiligten und machen klar: Du darfst Nein sagen und du darfst Hilfe holen.
Wie die Hürden durch Schutzkonzepte erhöht werden können, schauen wir uns genauer im Kapitel Schutzkonzepte/Prävention an.

Kapitel: Intervention
Für dieses Kapitel können Sie die Grafik zum Handlungsplan für alle ausgedruckt mitbringen und auch die allgemeinen Verhaltensregeln gibt es als Druckversion oder auf der Rückseite des Flyers zu den Ansprechpersonen.
	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	Klare Haltung 
	· Null-Toleranz-Prinzip
· Klärung der eigenen Rolle (KGR: Leitungsgremium!)
· Vorgabe: Handlungsplan
	

	
	Allgemeine Verhaltensregeln
	
	· Wer sind die Ansprechpersonen bei uns im Kirchenbezirk und ggf. in der Kirchengemeinde?
· Welche Fachberatungsstelle gibt es in unserem Umfeld?

	
	Video: Ansprechstelle in der Landeskirche
	Beratung bei Unsicherheiten!
	

	
	Meldepflicht
	Erklärung der Meldepflicht gegenüber der Meldestelle:
· Die Erklärung zum Abstinenz- und Abstandsgebot befindet sich hinter dem „i“
· Beispiele für die Meldepflicht sind hinter den Kacheln erklärt
	Sind unsere Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde über die Meldepflicht und das Beratungsrecht informiert?

	
	Handlungsplan
	Die Grafik des Handlungsplans versucht einen sehr komplexen und individuellen Sachverhalt in eine Form zu bringen, dass alle Fälle mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden. Zur Grafik gehört ein umfangreicher Handlungsplan, der für alle Fälle, in denen Mitarbeitende (ehren- und hauptamtliche) beschuldigt oder verdächtigt werden. Dieser muss nicht angepasst werden, sondern gilt ohne Einschränkungen.
Hinweis: Für Fälle von Peergewalt (unter Gleichaltrigen) oder bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII) muss anders vorgegangen werden. Dafür gibt es in der Regel eigene Handlungspläne
	

	
	Meldestelle
	Was passiert, wenn die Meldestelle angerufen wird, wird im Video erklärt.
Nach dem Video gibt es noch eine Folie, welche die folgende drei Themen anspricht.
· 4-6-Augenprinzip bei allen Entscheidungen
· Dokumentationspflicht
· Verweis auf Pressesprecher*in
Danach können Sie direkt zum nächsten Kapitel springen.
	




Kapitel: Prävention
In diesem Kapitel sind die landeskirchlichen Regelungen und Maßnahmen beschrieben, die Teil eines Schutzkonzeptes sind. Wenn an dieser Stelle ein Rückblick auf die Strategien von Täter*innen und dem Modell von Finkelhor erfolgt, kann man hier nochmals auf die Erhöhung der Hürden hinweisen. Sensibilisierungen und Schutzkonzepte können die Motivation zur Tat nicht verhindern – aber sie können entscheidend dazu beitragen, dass es nicht zur Tat kommt. Sie erhöhen die Hürden, stärken das Umfeld und machen Kinder, Jugendliche und verletzliche Erwachsene stark. Darum geht es: einen Raum schaffen, in dem Achtsamkeit, Verantwortung und Schutz selbstverständlich sind.
Ein wirksames Schutzkonzept wirkt auf allen Ebenen:[footnoteRef:2] [2:  Quelle: Arbeitshilfe zur Sensibilisierung Nähe und Distanz der Fachstelle Aktiv gegen Missbrauch der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern entnommen. https://aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de/wp-content/uploads/2025/08/Arbeitshilfe-Sensibilisierung_2025.pdf] 

Innere Hemmungen stärken:
· durch Sensibilisierung aller Mitarbeitenden
· durch Schulungen zu Nähe und Distanz
· durch Selbstverpflichtungserklärungen 
Äußere Widerstände aufbauen:
· indem Bezugspersonen informiert und aufmerksam gemacht werden
· durch klare Strukturen und transparente Kommunikation
· durch sichtbare Zeichen: Hier wird Verantwortung übernommen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene stärken:
· durch Aufklärung über ihre Rechte
· durch die Botschaft: Dein Körper gehört dir – du bist es wert, geschützt zu werden!
· durch Präventionsprogramme und altersgerechte Methoden
· durch die Ermutigung, „schlechte Geheimnisse“ zu erzählen und sich Hilfe zu holen 

	
	Inhalte im WBT
	Anmerkungen/Hinweise für Durchführung
	Reflexion in der Gruppe / Methode

	
	Was ist Prävention?
	Klicken Sie auf die Kacheln, damit die Erklärungen sichtbar und hörbar werden.
	

	
	Mein Beitrag
	Die Folie kann übersprungen werden und stattdessen einen Austausch angeregt werden über die Rolle des Kirchengemeinderates in Bezug auf Prävention und Schutzkonzept
	

	
	Weitere Maßnahmen und Regeln 
	1. Führungszeugnis – gilt für alle vor Einstellung! Berufsgruppen sind in der Anlage 1.1.3 definiert
2. Selbstverpflichtung und Auskunftserklärung (für berufliche Mitarbeitenden)
a. für die erwachsenen ehrenamtlich Mitarbeitenden gibt es keine allgemeingültige Selbstverpflichtung, sondern einen Vorschlag, der im Rahmen der Schutzkonzeptentwicklung auch angepasst werden kann.
b. Für die evangelische Jugendarbeit gilt die Selbstverpflichtung des EJW bindend
3. Schulungen
a. Das WBT ist als Einstieg in das Thema für alle, die nach KAO angestellt werden, ein verpflichtender Bestandteil.
b. Schulungsverpflichtungen spricht die Dienststellenleitung aus. (Hilfestellungen und Vorlagen finden Sie im Materialpool zur Schutzkonzeptentwicklung.[footnoteRef:3]) [3:  Achtung: mit dem Umzug des Dienstleistungsportals wird auch der Materialpool Schutzkonzeptentwicklung umziehen. Mit der Stichwortsuche sollte er aber gefunden werden.] 

	Gibt es bei uns klare Regeln im Umgang? Dann: Verhaltenskodex vorstellen, wenn nicht Auseinandersetzung mit den Leitlinien zum sicheren Umgang mit Nähe und Distanz.


	
	Das Gewaltschutzgesetz
	1. Entwicklung von Schutzkonzepten ist Aufgabe in allen Bereichen der Landeskirche
2. Meldepflicht aller Mitarbeitenden bei einem hinreichenden Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende.
Aufgaben aus dem Gewaltschutzgesetz für die Kirchenleitung:
· Einrichtung einer Fachstelle (mit Ansprech- und Meldestelle)
· Aufarbeitung von Vorfällen
· Einrichtung einer unabhängigen Kommission
	

	
	Prävention als Daueraufgabe
	
	Tauschen Sie sich aus:
· Wie können wir in unserer Kirchengemeinde das Thema dauerhaft verankern?
· Mit wem können wir uns vernetzen?

	
	Abschluss:
	
	

	
	Video Frau Foth
	Schauen Sie gemeinsam das Video von Synodalpräsidentin Sabine Foth
(dies ist nur abspielbar, wenn alle Kapitel durchgeklickt wurden)
	

	
	Umsetzung bei uns
	Und weiter? Wie soll es bei uns weitergehen?
	· Schutzkonzept – gibt es bei uns eine Arbeitsgruppe?
· Wo sind unsere Anschlussstellen zum Schutzkonzept?
· Was ist uns aufgefallen, was müssten wir klären bei uns vor Ort?
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	Einschätzfragen, Kapitel Begriffsbestimmungen

Eine Person mit Pflegebedarf wird von einem Mitarbeiter mit „Schätzle“ angesprochen

	Einschätzfragen, Kapitel Begriffsbestimmungen

Jemand berührt Sie im Treppenhaus beim Vorbeigehen wie zufällig an der Hüfte

	Einschätzfragen, Kapitel Begriffsbestimmungen

Sie werden im Kirchengemeinderat zur Begrüßung umarmt

	Einschätzfragen, Kapitel Begriffsbestimmungen

Jemand verschickt Bilder oder Texte mit sexuellem Inhalt

	Einschätzfragen, Kapitel Begriffsbestimmungen

Ein Witz mit sexuellem Inhalt wird erzählt, über den alle Anwesenden lachen, bis auf eine Person





	Kinder und Jugendliche, die durch Gewaltformen vorbelastet sind oder sexualisierte Gewalt erlebt haben

	Menschen, die in persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen stehen.

	Kinder und Jugendliche, die altersgerecht über ihre Sexualität aufgeklärt sind.

	Menschen mit Behinderung, Assistenz- und Pflegebedarf.

	Nur Kinder aus schwachen Familien

	Mädchen und Frauen



image1.png
Evangelische Landeskirche
in Wirttemberg





